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F. Verfahrensvermerk
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Gemeinde:	 Stadt Freyung	

Gemarkung:		 Freyung
Reg.-Bezirk:		 Niederbayern

Änderung des Bebauungsplans
"Froschau" durch Deckblatt Nr. 1

FASSUNG	  VOM  	 01.03.2021	 M 1:500

Städtebau:
PPP Planungsgruppe GmbH
Werner J. Pauli & Christian Lankl
Stadtplatz 14
94078 Freyung

fon: 08551/9169660
fax: 08551/91696666
info@ppp-architekten.com

B Festsetzungen durch Planzeichen

A  Präambel
Auf Grund des § 10 Abs. 1  des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.
November 2017 (BGBL 3634)

Deckblatt Nr. 1 Bebauungsplan "Froschau"

Die Bebauungsplanänderung „Froschau“ besteht aus der Planzeichnung mit zeichnerischen
Festsetzungen, und der Satzung mit den textlichen Festsetzungen, der Begründung und den
Verfahrensvermerken.

C Festsetzungen durch Text
§ 1 Geltungsbereich

Die Änderung des Bebauungsplan "Froschau" durch das Deckblatt 1 betrifft die Flurnummern  82,
85, 85/5, 86, 86/1, 88, 92/22 und 104 sowie Teilflächen der Flurnummern 58/7, 77/2, 83, 90, 92,
92/9, 92/19, 101, 103, 105/2, und 105/4. Die planerischen Festsetzungen bezüglich der Baufenster,
und öffentlichen Straßenflächen sowie Stellplätze werden in diesem Bereich geändert.

§ 2 Zulässigkeit von Vorhaben

Best. Festsetzungen des rechtsgültigen Bebauungsplan "Froschau" bleiben unverändert, sofern sie
nicht durch Deckblatt Nr. 1 ersetzt oder geändert werden.

§ 3 Textliche Festsetzungen

1. Art und Maß der baulichen Nutzung

Änderung Festsetzung Nr. 1.1 MI1 (§4 BauNVO)
Es gilt das in den Nutzungsschablonen festgesetzte Maß der baulichen Nutzung.
Es sind maximal 4 Vollgeschosse zulässig. Überschreitungen der zulässigen GRZ von 0,6 und
zulässigen GFZ von 1,2 werden in geringfügigem Ausmaß zugelassen, siehe Begründung Änderung
Festsetzungen Maß der baulichen Nutzung.

Stellplätze, Zufahrten und Zugänge
Flächen für offene Stellplätze, Zufahrten und Zugänge sind mit wasserdurchlässigen Belägen
auszuführen.

Abstandsflächen (Art. 6 BayBO)
Soweit sich bei der Ausnutzung der im Bebauungsplan ausgewiesenen überbaubaren
Gründstücksflächen, der zugelassenen Wandhöhe, Abstandsflächen ergeben, die von den
Vorschriften des Art. 6 BayBO abweichen, werden diese abweichenden Abstandsflächen aus
städtebaulichen Gründen festgesetzt.

7. Begrenzung der Anzahl von Wohnungen in Wohngebäuden

Die aus besonderen Städtebaulichen Gründen festgesetzte, höchstzulässige Zahl der Wohnungen
entfällt.

16. Immissionsschutz

An den mit 	  gekennzeichneten Fassaden(abschnitten) dürfen keine zum Öffnen eingerichteten
Außenbauteile (z.B. Fenster, Türen) von dem Schlafen dienenden Aufenthaltsräumen zu liegen kommen.
Ausnahmen hiervon sind nur dann zulässig, wenn im Rahmen der Einzelgenehmigungsverfahren der
qualifizierte Nachweis erbracht werden kann, dass neu entstehende Immissionsorte keine schädlichen
Umwelteinwirkungen durch den anlagenbezogenen Lärm der Gaststätte auf den Fl.Nrn. 79 und 80 der
Gemarkung Freyung erfahren. Die diesbezüglich ggf. notwendigen architektonischen Schallschutz
maßnahmen (z.B. Baukörpereigenabschirmung durch geeignete Gebäudestellung, Situierung von
Außenwandöffnungen von Schlaf- und Kinderzimmern in einzelnen Fassaden, Grundrissorientierung,
vorgehängte Glaselemente oder Prallscheiben mit ausreichender Pegelminderung) sind entsprechend zu
dimensionieren und festzulegen.

E Hinweise durch Planzeichen

ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS "FROSCHAU" DURCH
DECKBLATT NR. 1
Planauschnitt aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan "Froschau"

D Hinweise durch Text
Bau und Kundstdenkmalpflegerische Belange:
Beeinträchtigungen des Denkmals sind zu vermeiden und gegebenenfalls mit dem BlfD
abzustimmen. Erkennbare Beeinträchtigungen bedürfen der Zustimmung bzw. Genehmigung durch
die zuständige Denkmalschutzbehörde.

Bodendenkmalpflegerische Belange:
Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche
Erlaubnis gem. Art 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei
der zuständigen Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.
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Lage und Geltungsbereich  

Die Stadt Freyung liegt ca. 33 km nördlich von Passau im Landkreis Freyung-Grafenau und gehört zum 
Regierungsbezirk Niederbayern. Mit ca. 7.300 Einwohnern gehört Freyung zu den wirtschaftlichen und 
kulturellen Mittelpunkten im Unteren Bayerischen Wald. Das Stadtgebiet erstreckt sich über insgesamt 48,64 
km2 und besteht neben der Stadt Freyung aus 26 Ortsteilen.  

Das Bebauungsplangebiet liegt im südöstlichen Stadtzentrum von Freyung. Im Einzelnen umfasst das 
Plangebiet die Grundstücke mit den Flurnummern 82, 85, 85/5, 86, 86/1, 88, 92/22 und 104 sowie Teilflächen 
der Flurnummern 58/7, 77/2, 83, 90, 92, 92/9, 92/19, 101, 103, 105/2, und 105/4 der Gemarkung Freyung. 
Die Gesamtfläche des räumlichen Geltungsbereichs beträgt ca. 0,7 ha. und Der Geltungsbereich der Änderung 
schließt sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile an.  

Ziele und Zwecke der Satzungsänderung  

Die Stadt Freyung verfolgt das Ziel einer vorrangigen Innenentwicklung. Damit soll sowohl negativen 
städtebaulichen Tendenzen wie der Verödung der Ortskerne als auch dem fortschreitenden Flächenverbrauch 
aktiv entgegengewirkt werden. Neben der Schaffung von zusätzlichem, zentrumsnahem Wohnraum im 
Stadtgebiet von Freyung soll auch die innerstädtische Nachverdichtung weiter vorangetrieben werden. Aufgrund 
der stetig wachsenden Wohnungsnachfrage wurde mit der Aufstellung des Bebauungsplanes für weite Teile der 
Bevölkerung die Möglichkeit geschaffen, den Wunsch nach einer Wohnung in Zentrumsnähe zu verwirklichen.  

Aus diesen Gründen sollen durch die Änderung des Bebauungsplans „MI-Froschau“ durch das Deckblatt Nr. 1 
die notwendigen Rahmenbedingungen für die Errichtung einer Wohnanlage mit bis zu 18 Wohneinheiten 
geschaffen werden. Einhergehend mit dieser Änderung soll u.a. das Maß der baulichen Nutzung neu überplant 
werden.  

Im Vorfeld der Bebauungsplanaufstellung wurde ein städtebaulicher Planungswettbewerb durchgeführt. Als 
Ergebnis dieses Wettbewerbes wurde eine zellenartige, raumprägende Bebauung favorisiert. Damit erhält der 
historische, ursprüngliche enge Verkehrsraum wieder eine zeitgemäße Definition. Durch die gewählte, an eine 
Baulinie sich orientierende Bebauung wird im Gegenzug der sich nach Osten anschließende Platzraum – 
historisch als sog. Saumarkt belegbar – wieder in Szene gesetzt.  

 

Änderung, Festsetzungen  

Maß der baulichen Nutzung: 

• Grundflächenzahl (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 BauNVO):  

Die im Bebauungsplan festgesetzte Grundflächenzahl von 0,60 entspricht dem maximal zulässigen Wert 
in einem Mischgebiet nach § 17 Abs. 1 BauNVO. Innerhalb des Geltungsbereichs zu Deckblatt Nr. 1 ist 
eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl von 0,60 durch die Anrechnung der 
Grundflächen von Garagen, Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 1,00 ausnahmsweise zulässig.  

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren 
Zufahrten, Nebenanlagen und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das 
Baugrundstück lediglich unterbaut wird, mitzurechnen (§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO). Unter Anrechnung 
dieser baulichen Anlagen darf die nach § 17 Abs. 1 BauNVO für Mischgebiete festgesetzte 
Grundflächenzahl von 0,60 um 50% überschritten werden, jedoch höchstens bis zu einem Wert von 
0,80. Der zulässige Wert beträgt somit nach §19 Abs. 4 BauNVO für Mischgebiete 0,80. Die BauNVO 
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lässt davon eine abweichende Bestimmung im Bebauungsplan zu (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO), wovon 
in der Änderung des Bebauungsplanes ,,Froschau‘‘ durch Deckblatt Nr. 1 Gebrauch gemacht wird.  

Im Geltungsbereich darf die zulässige Kappungsgrenze von 0,80 gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO 
auf einen Wert von höchsten 1,00 angehoben werden. Bei der Errichtung von Hauptgebäuden ist die 
Grundflächenzahl von 0,60 in Mischgebieten gemäß BauNVO auch weiterhin einzuhalten.  

Die im Geltungsbereich festgesetzten Baugrenzen sollen für die weitere Stadtentwicklung optimal 
genutzt werden, um dem Ziel der innerstädtischen Nachverdichtung unter Berücksichtigung eines 
möglichst geringen Flächenverbrauchs gerecht werden zu können. Durch die Errichtung einer 
verdichteten Bebauung entlang der Kolpingstraße soll zudem die historische Straßenflucht 
wiederhergestellt und zentrumsnaher Wohnraum geschaffen werden. Aus diesem Grund soll für 
zukünftige Bauvorhaben bei der Ermittlung der Gesamtgrundfläche (Grundfläche von Hauptgebäuden, 
Garagen, Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen und baulichen Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird) die Überschreitung der 
Kappungsgrenze von 0,80 nach § 19 Abs. 4 BauNVO um 0,20 ausnahmsweise zulässig sein.  

Zum Ausgleich wird festgesetzt, dass Flächen für offene Stellplätze, Zufahrten und Zugänge mit einer 
wasserdurchlässigen Pflasterung auszuführen sind. Begründet werden diese abweichenden 
Bestimmungen damit, dass bei einer wasserdurchlässigen Ausführung von Stellplätzen, Zufahrten und 
Zugänge nur mit einer geringfügigen Auswirkung auf die natürliche Bodenfunktion zu rechnen ist. Eine 
Einhaltung einer maximalen Grundflächenzahl von 0,80 unter Einbeziehung aller Grundflächen für 
Gebäude, Stellplätze und deren Zufahrten würde eine wesentliche Einschränkung zur Erreichung der 
städtebaulichen Ziele bedeuten.  

• Zahl der Vollgeschosse (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 20 BauNVO): 
Um einerseits den fortschreitenden Flächenverbrauch gezielt entgegenwirken zu können und 
andererseits dem zusätzlichen Bedarf an zentrumsnahen Wohnungen gerecht werden zu können wird 
aus städtebaulichen Gründen im Geltungsbereich der Änderung des Bebauungsplanes die zulässige 
Anzahl von Vollgeschossen unter Würdigung der nachbarschaftsrechtlichen Interessen angepasst.  

 
• Geschossflächenzahl (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 20 BauNVO: 

Die im Bebauungsplan festgesetzte Geschossflächenzahl von 1,20 entspricht dem maximal zulässigen 
Wert nach § 17 Abs. 1 BauNVO. Innerhalb des Geltungsbereichs zu Deckblatt Nr. 1 ist eine 
Geschossflächenzahl von 1,40 ausnahmsweise zulässig.  

Gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO ist in einem Mischgebiet eine maximale Geschossflächenzahl von 1,20 
zulässig. Nach § 17 Abs. 2 BauNVO können die festgelegten Obergrenzen aus städtebaulichen 
Gründen überschritten werden, wenn die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen ist oder durch 
Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf 
die Umwelt vermieden werden.  

Mit der Änderung des Bebauungsplanes ,,Froschau‘‘ durch Deckblatt Nr. 1 ist für den von der 
Änderung betroffenen Geltungsbereich eine Überschreitung der im Bebauungsplan festgesetzten 
Geschossflächenzahl um 0,20 ausnahmsweise zulässig. Für die Überschreitung der Obergrenze der 
Geschossflächenzahl im Plangebiet werden folgende städtebauliche Gründe angeführt, die eine 
Überschreitung der festgesetzten Geschossflächenzahl mit einem Wert von 0,20 rechtfertigen und 
ausnahmsweise zulassen.  

Mit Novellierung der BauNVO zur Stärkung der Innenentwicklung müssen für ein Überschreiten dieser 
Obergrenze keine besonderen städtebaulichen Gründe mehr vorliegen. Der Gesetzgeber begrüßt die 
Ausnutzung von vorhanden Potentialen durch Nachverdichtung an Stelle von neuer 
Flächenversiegelung z.B. durch die Ausweisung von neuen Baugebieten. Das zeigt sich bereits durch 
die Möglichkeit des § 13a BauGB, wodurch der Gemeinde die Möglichkeit gegeben wird, im 
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beschleunigten Verfahren Bebauungspläne zur Innenraumverdichtung aufzustellen. Die Überschreitung 
der Obergrenze nach §17 der BauNVO ist städtebaulich vertretbar. Im Gesetz zur Erleichterung von 
Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte misst der Gesetzgeber dem städtebaulichen Ziel 
der Erhaltung und Entwicklung von zentrumsnahem Wohnraum ein besonderes Gewicht zu.  

Die im Geltungsbereich festgesetzten Baugrenzen sollen für die weitere Stadtentwicklung optimal 
genutzt werden, um dem Ziel der innerstädtischen Nachverdichtung unter Berücksichtigung eines 
möglichst geringen Flächenverbrauchs gerecht werden zu können. Durch die Errichtung einer 
verdichteten Bebauung entlang der Kolpingstraße soll zudem die historische Straßenflucht 
wiederhergestellt und neuer zentrumsnaher Wohnraum geschaffen werden. Mit der Möglichkeit zur 
Errichtung von viergeschossigen Gebäuden (U+E+2) soll einer weiteren Flächenversiegelung 
entgegengewirkt werden, was in einem Spannungsfeld zu einer niedrigeren Geschossflächenzahl steht.  

Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen (u.a. hinsichtlich Schallschutz) stellen sicher, dass die 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden und 
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.  

Eine Nachverdichtung im unmittelbaren Stadtzentrum wird durch die Stadt Freyung ausdrücklich 
gewünscht. Eine geringere Geschossflächenzahl lässt eine Nutzung im vorgesehenen Maß zur 
Verwirklichung von zukünftigen Bauvorhaben zur Stärkung der Innenentwicklung unter Umständen nicht 
zu. Um der Suburbanisierung und dem demographischen Wandel entgegenzuwirken, ist eine 
Aufwertung der innerstädtischen Bereiche mit zentrumsnahem und bezahlbarem Wohnraum dringend 
notwendig.  

Mit der Änderung des Bebauungsplanes wird eine hohe Wohnungsdichte zur Belebung der Innenstadt 
angestrebt. Zudem wird dadurch dem städtebaulichen Ziel der Errichtung einer Vielzahl von 
zentrumsnahem Wohnraum Rechnung getragen und der Stadtteil ,,Froschau‘‘ weiter aufgewertet. Mit 
dem Bauleitverfahren wird der Innenraumverdichtung und dem flächensparenden Bauen Vorrang vor 
einer Neuausweisung von Baugebieten gegeben.  

Die ausnahmsweise zulässige Überschreitung der Geschossflächenzahl ermöglicht auf früher bereits 
bebauten und wiedernutzbar gemachten Flächen eine hohe Wohnungsdichte mit attraktiven 
Wohnbedingungen und dient zudem dem Flächenschutz. Aufwendige Neuerschließungen mit hohen 
Kosten und mit negativen ökologischen Auswirkungen werden vermieden.  

Durch die bereits erfolgte Beseitigung der Bestandsbebauung und der Wiedernutzbarmachung der 
gegenständlichen Fläche besteht die Möglichkeit einer Nachverdichtung auf bereits baulich genutzten 
Flächen. Damit wird der „Bodenschutzklausel“ des § 1a Abs. 2 BauGB entsprochen. Dieses 
Nachverdichtungspotential soll durch das Bauleitverfahren bestmöglich ausgenutzt werden, weshalb die 
Überschreitung der festgesetzten Geschossflächenzahl ausnahmsweise zulässig sein soll.  

Mit einem Schallschutzgutachten wurde der Nachweis erbracht, dass die gesunden Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse durch die Änderung des Bebauungsplanes nicht beeinträchtigt werden. Zum Schutz 
vor störenden Immissionen sind im westlichen Geltungsbereich entlang der Kolpingstraße in 
Teilbereichen gemäß Schallschutzgutachten entsprechende Maßnahmen zum Schallschutz festgesetzt. 
Somit können störende Immissionen durch zu- und abfahrenden Verkehr auf ein verträgliches Maß 
eingeschränkt werden. Es liegen keine Hinweise vor, dass durch das Bauleitverfahren negative 
Auswirkungen auf die ausreichende Belichtung und Beschattung der Umgebungsbebauung 
hervorgerufen werden. 

• Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 BauNVO): 
Die bisher festgesetzten Baugrenzen (§ 23 Abs. 3 BauNVO) werden durch die Änderung des 
Bebauungsplanes aus städtebaulichen Gründen angepasst.  
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• Abstandsflächen (Art. 6 BayBO): 
Im südlichen Geltungsbereich (Grenze Geltungsbereich zu BRK- Rettungswache) werden gemäß Art. 6 
Abs. 5 Satz 3 BayBO aus städtebaulichen Gründen abweichende Abstandsflächen zugelassen.  

Die Unterschreitung der Abstandsflächen wird durch die besonderen städtebaulichen Ziele 
(Nachverdichtung und Reduzierung Flächenverbrauch), die zentrale Lage und die angestrebte 
Revitalisierung des öffentlichen Raums in der ,,Froschau‘‘ erforderlich. Im südlichen Geltungsbereich 
grenzen die Garagen der BRK-Rettungswache an das Plangebiet an, wodurch nachbarrechtliche 
Belange nicht beeinträchtigt werden.  

Durch die abweichende Abstandsflächenregelung ist die ausreichende Belichtung und Belüftung der 
angrenzenden Grundstücke weiterhin gewährleistet und sichergestellt. Ebenso kann eine 
Beeinträchtigung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse ausgeschlossen werden.  

Unter Abwägung der nachbarschutzrechtlichen Belange ist es aus städtebaulichem Interesse vertretbar, 
eine abweichende Abstandsflächenregelung festzusetzen.  

• Begrenzung der Anzahl von Wohnungen in Wohngebäuden: 
Mit der Änderung des Bebauungsplanes soll im unmittelbaren Stadtzentrum von Freyung unter 
Berücksichtigung der nachbarschaftsrechtlichen Belange möglichst viel zentrumsnaher Wohnraum 
geschaffen werden, weshalb die bisher festgesetzte maximal zulässige Anzahl von Wohneinheiten in 
Wohngebäude aufgehoben wird. 

 

Flächennutzungsplan 

Im Flächennutzungsplan ist der Bereich als Mischgebiet dargestellt. In Mischgebieten nach § 6 BauNVO 
sind u.a. allgemein zulässig:  

- Wohngebäude 
- Geschäfts- und Bürogebäude 
- Einzelhandelsbetriebe  

 

Immissionsschutz 
 
Die Ermittlung der Lärmvorbelastung durch andere, im Planungsumfeld ansässige und in der 
Stellungnahme explizit aufgeführten Emittenten ist aus lärmimmissionsschutzfachlicher Sicht aus den 
folgenden Gründen nicht notwendig: 

  
- Nach den Ergebnissen des schalltechnischen Gutachtens verursacht der Be-trieb des 

Restaurants "Zum Goldenen Steig" allein vor den dieser gewerblichen Nutzung zugewandten 
West- und Südfassaden der im Geltungsbereich geplanten Gebäude relevante 
anlagenbedingte Lärmimmissionen. Vor den Nord- und Ostfassaden hingegen unterschreiten 
die prognostizierten Beurteilungspegel die anzustrebenden Orientierungswerte aufgrund der 
Baukörpereigenabschirmung während der Tag- und Nachtzeit um mindestens 10 dB(A) und 
sind damit als irrelevant zu bewerten. Das heißt, selbst wenn die Vorbelastung durch andere 
Emittenten die Orientierungswerte hier ausschöpfen sollte, wäre an den diesbezüglichen 
Immissionsorten unter Berücksichtigung der Summenwirkung immer noch eine Einhaltung 
gewährleistet. Eine Richtwertausschöpfung durch die Vorbelastung an den Immissionsorten vor 
den Nord- und Ostfassaden kann jedoch unter allen Umständen ausgeschlossen werden, weil 
der Betrieb "Bus Gibis" mittlerweile stillgelegt wurde und der Betrieb "Bus Thuringer" und der 
Baumarkt im Osten der Planung durch bestehende, wesentlich näher am Betriebsgelände 
gelegene schutzbedürftige Nutzungen in seinen Emissionsmöglichkeiten beschränkt ist.  
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- Eine relevante anlagenbedingte Vorbelastung wird allein durch die BRK Rettungswache 

unmittelbar südlich des Plangebiets hervorgerufen. Alle anderen Emittenten liefern entgegen 
der Aussage in der Stellungnahme keinen relevanten Beitrag zur Vorbelastung. Der Parkplatz 
beim Amtsgericht wird lediglich tagsüber genutzt und ist mit Blick auf die örtlichen Entfernungs- 
und Abschirmungsverhältnisse nicht relevant. Der Kfz-Betrieb Kilger wird demnächst 
umgesiedelt. Unabhängig davon muss der Betrieb an den nächstgelegenen bestehenden 
Immissionsorten (hier: Büroräume der BRK Verwaltung und Gruppenräume des Kindergartens 
St. Anna) die zulässigen Immissionsrichtwerte einhalten. Unter dieser Voraussetzung kann der 
Betrieb an den mehr als viermal so weit entfernten Immissionsorten der Planung keinen 
relevanten Beitrag zur Vorbelastung liefern. Der Kindergarten St. Anna stellt keine 
emissionsträchtige Nutzung dar. Außer dem Zu- und Abfahrtsverkehr der Angestellten und der 
Eltern sowie gegebenenfalls dem Lieferverkehr gibt es keine betrieblichen Schallquellen. Zudem 
liegt der Parkplatz ca. 5 m tiefer, als das Gelände im Geltungsbereich. Die Öffnungszeiten des 
Vollsortimenters Sedlmayr beschränken sich auf die Tagzeit. Alle betrieblichen Schallquellen 
sind nach Westen orientiert und werden durch das mehr als 12 m hohe Betriebsgebäude sehr 
gut abgeschirmt, sodass östlich davon keine relevanten anlagenbedingten Lärmimmissionen 
mehr auftreten können. Ob eine Nacht- bzw. Frühanlieferung von Waren stattfindet, ist zwar 
nicht bekannt. Jedoch wird auch der Anlieferbereich durch das Gebäude hinreichend 
abgeschirmt. 

  
- Die BRK Rettungswache ist unmittelbar südlich der Planung ansässig. In der zuletzt erteilten 

Genehmigung sind keine Auflagen zum Schallschutz enthalten. Als betriebliche Schallquellen 
sind der Fahrverkehr durch die Einsatzfahrzeuge auf der Freifläche an der Kolpingstraße und 
durch die Mitarbeiter auf dem tiefergelegenen Parkplatz im Osten zu nennen. Außerdem findet 
zeitweise bzw. nicht regelmäßig/täglich Lieferverkehr statt. Derartige Nutzungen verursachen 
jedenfalls während der Tagzeit zwischen 6:00 und 22:00 Uhr in aller Regel keine unzulässigen 
anlagenbedingten Lärmimmissionen in der schutzbedürftigen Nachbarschaft, wenn – wie im 
vorliegenden Fall zutreffend – die Immissionsorte auf der von den betrieblichen Freiflächen (hier: 
Betriebshof) abgewandten Seiten liegen und den Schutzanspruch eines Mischgebiets besitzen. 
Für den Betrieb des Restaurants "Zum Goldenen Steig" wurden vom Gutachter 
Beurteilungspegel von 52 – 56 dB(A) vor der Südfassade des geplanten Gebäudes 
prognostiziert. Demnach dürfte die BRK Rettungswache hier zumindest Vorbelastungspegel 
von 57 – 58 dB(A) liefern – was aus den zuvor genannten Gründen nicht zu erwarten ist. 

  
- Selbstredend kann das Ausrücken der Einsatzfahrzeuge auch in der Nachtzeit zwischen 22:00 

und 6:00 Uhr erfolgen. Derartige Vorkommnisse finden jedoch nicht regelmäßig statt, sondern 
lediglich dann, wenn es der Bedarf erfordert bzw. um Menschenleben zu retten oder schwere 
gesundheitliche Schäden abzuwenden. Die damit verbundenen Geräuschentwicklungen 
unterliegen einer hohen Sozialadäquanz und sind von der Nachbarschaft hinzunehmen. 
Gleiches gilt für die Lärmimmissionen, die durch den Einsatz von Folgetonhörnern 
hervorgerufen werden, zumal deren Nutzung ohnehin in § 38 der Straßenverkehrsordnung 
geregelt ist. Das Restaurant "Zum Goldenen Steig" schließt werktags um 23 Uhr und an Sonn- 
und Feiertagen um 22 Uhr. Auch wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass Einsätze in 
den ersten beiden Nachtstunden und damit gleichzeitig zum Gaststättenbetrieb stattfinden, so 
dürften sich derartige Überlagerungen auf wenige Tage im Jahr beschränken – womit sie als 
seltene Ereignisse im Sinne der TA Lärm zu betrachten wären, wofür nachts ein angehobener 
Immissionsrichtwert von 55 dB(A) zulässig ist. 

 
- Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auch im Fall einer detaillierten Ermittlung der 

Lärmvorbelastung durch andere, im Planungsumfeld ansässige und in der Stellungnahme 
explizit aufgeführten Emittenten keine anderen Maßnahmen bzw. Festsetzungen zum 
Schallschutz in das Deckblatt Nr. 1 aufgenommen werden müssten, als bisher vorgesehen. 
Während der Tagzeit können Überschreitungen des anzustrebenden Orientierungswerts aus 
den oben genannten Gründen ausgeschlossen werden. Zum Schutz der neu entstehenden 
Immissionsorte vor unzulässigen anlagenbedingten Lärmimmissionen in der Nachtzeit wird eine 
strikt lärmabgewandte Grundrissorientierung für die Westfassaden und teilweise auch für die 
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Südfassaden der geplanten Gebäude festgesetzt. Das heißt, hier dürfen keine zum Öffnen 
eingerichteten Außenbauteile (z.B. Fenster, Türen) von dem Schlafen dienenden 
Aufenthaltsräumen zu liegen kommen. Demnach ist die Vorbelastung durch den Betrieb des 
Vollsortimenters Sedlmayr und der BRK Rettungswache vor den West- und Süd-fassaden nicht 
maßgeblich, weil hier keine neuen Immissionsorte entstehen werden.  

 
Bei der Ilztalbahn handelt es sich um eine 49,5 km lange, nicht elektrifizierte Nebenbahn in Bayern. Als 
Freizeitbahn dient sie primär der Beförderung von Touristen. Die Strecke wird lediglich von Mai bis ca. 
Mitte Oktober befahren, es verkehren keinerlei Güterzüge, sodass unzumutbare Belästigungen durch 
Erschütterungen oder Schwingungen – auch mit Blick auf den Mindestabstand von 120 m zwischen 
den Gleisanlagen und den geplanten Gebäuden im Geltungsbereich - ausgeschlossen werden können. 
Gemäß dem Fahrplan finden tagsüber in der Hauptsaison (Sommerferien) lediglich zehn Fahrten am Tag 
statt (fünfmal von Passau nach Freyung und zurück). Mit Blick auf die geringe Frequentierung und die 
örtlichen Entfernungs- und Abschirmungsverhältnisse sind keine Überschreitungen des zur Tagzeit in 
einem Mischgebiet geltenden Immissionsgrenzwerts IGWMI,Tag = 64 dB(A) der 16. BImSchV 
(Verkehrslärmschutzverordnung) im Geltungsbereich der Planung zu befürchten.  

Denkmalschutz 

Für das gesamte Planungsgebiet wurde im Jahre 2013 ein städtebaulicher Ideen- und 
Realisierungswettbewerb mit der Zielsetzung durchgeführt, die städtebaulichen und 
denkmalschützerischen Zusammenhänge für „Innenstadtnahes Wohnen“ und der daraus folgenden 
Maßnahmen für die künftige bauliche Entwicklung in der „Froschau“ zu formulieren.  
Der Bebauungsplan „MI - Froschau“ wurde aus dem Wettbewerbsergebnis schließlich entwickelt, und 
in der Folge in 2014 als verbindlicher Bauleitplan als Satzung beschlossen.   
 
Die bisherigen Bezeichnungen im Bebauungsplan für die zulässige Geschoßzahl mit römischen Ziffern 
sind missverständlich. In der Festsetzungsmatrix für das MI1 wird die maximal zulässige Geschoßzahl 
mit 4 Vollgeschossen (IV) zwar festgelegt, allerdings rührt diese Festsetzung daher, dass nicht eindeutig 
vorhersehbar ist, ob das Untergeschoß im Sinne des Art. 2 Abs. 5 BayBO (bis 2007 geltende Fassung) 
als Vollgeschoß aufzufassen ist.  
Um zu vermeiden, dass aufgrund der Lage des Untergeschosses im Gelände in der Objektplanung der 
Fall eines zusätzlichen Vollgeschosses eintritt, wurde im Deckblatt Nr. 1 die Festsetzung von 3 auf 4 
maximal zulässige Vollgeschosse geändert. 
Dies sollte nichts daran ändern, dass die jeweilige Geschoßzahl ab dem Erdgeschoß gegenüber dem 
rechtskräftigen Bplan beibehalten wird. Die zulässige Zahl von oberirdischen Geschossen im Sinne des 
Art. 2 Abs. 7 BayBO bleibt mithin unberührt. 
Um die Eindeutigkeit der Geschossangaben herzustellen, wurden redaktionell die Angaben zu den 
jeweiligen Baufenstern in römischen Ziffern geändert, und mit U+E+1 bzw. U+E+2 ersetzt. 
 
Die aktuell beabsichtigte, dreigeschoßige Bebauung bewegt sich einerseits im Grenzbereich einer dem 
gewachsenen, historischen städtebaulichen Zusammenhang angemessenen Höhenentwicklung.  
Andererseits steht der kategorischen Unterordnung von Neubauten gegenüber der historischen 
Substanz der Grundsatz der Verdichtung im Innenbereich zur Deckung von Wohnraumbedarf entgegen. 
 
Mit Rücksicht auf diesen Konflikt gliedert sich die beabsichtigte Bebauung an der Kolpingstraße 
bewusst in zwei Bauabschnitte, von denen der nördliche im Grundriss in etwa den Abmessungen des 
Ortingerhauses entspricht, und lediglich in der Höhenentwicklung die Traufhöhe um ein Geschoss, bis 
zum Knick des Mansarddaches, überragt. Das Ortingerhaus wirkt in der Vertikalen durch das 
Mansarddach zwar nicht als volles, dreigeschoßiges Volumen, jedoch ist der Fassadenabstand mit ca. 
17 m aus städtebaulicher Sicht ausreichend, um die Dominanz des historischen Gebäudes trotz des 
Höhenunterschieds der Traufen nicht in Frage zu stellen. 
 
Die Blickachse in der Kolpingstrasse zum ehem. Gasthaus bleibt durch das Abrücken von der 
Straßenkante erhalten. 
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Die Längenentwicklung des Neubaus steht, wie die Höhenentwicklung, im Konflikt zwischen der 
ursprünglich kleingliedrigen, gewachsenen Bebauung des erweiterten Stadtkerns und dem Grundsatz 
der Nachverdichtung einschl. den wirtschaftlichen Gesichtspunkten des Wohnungsbaus. 
Auch hier sollte die Tiefenstaffelung der Straßenfassade zwischen Nord- und Südtrakt den Eindruck 
einer durchgehend geschlossenen, straßenbegleitenden Baumasse vermeiden. 
 
Sowohl aus städtebaulicher Sicht, als auch aus der Sicht der Denkmalpflege liegt die geplante, bauliche 
Entwicklung an der Kolpingstraße in einem, selbst redend im Interesse der Allgemeinheit liegenden 
Grenzbereich zwischen Maßstäblichkeit im historischen Zusammenhang des Ortsbildes und dem Gebot 
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden, aus dem Planungsrecht. 
Die Stadt Freyung sieht in der vorliegenden Planung die Möglichkeit, trotz des beschriebenen 
Spannungsfelds, diese gegensätzlichen Interessenslagen zu vereinen.    

 

Umweltbericht  

Die Änderung des Bebauungsplanes erfolgt gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.  
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